Anlage 6 (zu den §§ 12, 48 Abs. 4 und 5)

Anforderungen an das Sehvermogen

(Fundstelle: BGBI. 1 2002, 3285 - 3292;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

1.

Klassen A, A1, B, BE,M, S, Lund T
1.1

Sehtest (§ 12 Abs. 2)

Der Sehtest (§ 12 Abs. 2) ist bestanden, wenn die zentrale Tagessehschérfe mit oder ohne Sehhilfen
mindestens betriigt: 0,7/0,7. Uber den Sehtest ist eine Sehtestbescheinigung nach § 12 Abs. 3 zu
erstellen.

1.2

Augenérztliche Untersuchung (§ 12 Abs. 5)

Besteht der Bewerber den Sehtest nicht, ist eine augenédrztliche Untersuchung erforderlich. Es
miissen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:
1.2.1

Zentrale Tagessehscharfe

Fehlsichtigkeiten miissen - soweit moglich und vertraglich - korrigiert werden.

Dabei diirfen folgende Sehschiarfenwerte nicht unterschritten werden:

Bei Beidédugigkeit:

Sehschirfe des besseren Auges oder beiddugige Gesamtsehschérfe: 0,5,

Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,2.

Bei Eindugigkeit (d. h. Sehschirfe des schlechteren Auges unter 0,2): 0,6.
1.2.2

Ubrige Sehfunktionen

Gesichtsfeld:
Normales Gesichtsfeld eines Auges oder ein gleichwertiges beiddugiges Gesichtsfeld mit einem
horizontalen Durchmesser von mindestens 120 Grad, insbesondere muss das zentrale Gesichtsfeld
bis 30 Grad normal sein. Insgesamt sollte das Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens 100 Orten
gepriift werden. Ergeben sich unklare Defekte oder steht nicht zweifelsfrei fest, dass die
Mindestanforderungen erfiillt werden, so hat eine Nachpriifung an einem manuellen Perimeter nach
Goldmann mit der Marke 111/4 zu erfolgen.
Beweglichkeit:
Bei Beidédugigkeit sind Augenzittern sowie Schielen ohne Doppeltsehen in zentralem Blickfeld bei
normaler Kopthaltung zuldssig. Doppeltsehen auBlerhalb eines zentralen Blickfeldbereichs von 20
Grad im Durchmesser ist zuléssig. Bei Eindugigkeit normale Beweglichkeit des funktionstiichtigen
Auges.

2.

Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, DIE und der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung (§ 12 Abs.
6, § 48 Abs. 4 Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2)

Bewerber um die Erteilung oder Verldngerung der Fahrerlaubnis miissen die nachfolgenden

Mindestanforderungen an das Sehvermogen erfiillen:
2.1



Untersuchung durch einen Augenarzt, einen Arzt mit der Gebietsbezeichnung "Arbeitsmedizin", einen
Arzt mit der Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin", einen Arzt bei einer Begutachtungsstelle fiir
Fahreignung, einen Arzt des Gesundheitsamtes oder einen anderen Arzt der 6ffentlichen Verwaltung.

Uber die Untersuchung ist eine Bescheinigung gemil dem Muster dieser Anlage zu erstellen.
2.1.1

Zentrale Tagessehschirfe

Feststellung unter Einhaltung der DIN 58220, Ausgabe Januar 1997.
Fehlsichtigkeiten miissen - soweit moglich und vertriglich - korrigiert werden. Dabei diirfen
folgende Sehschirfenwerte nicht unterschritten werden: Sehschirfe des besseren Auges oder
beiddugige Gesamtsehschirfe: 1,0, Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,8.
Die Korrektur mit Glisern von mehr als plus 8,0 Dioptrien (sphirisches Aquivalent) ist nicht
zuldssig; dies gilt nicht fiir intraokulare Linsen oder Kontaktlinsen.

2.1.2

Ubrige Sehfunktionen

Normales Farbensehen (gepriift mit zwei unterschiedlichen Priiftafeln, beispielsweise Tafeln nach
Ishihara oder Velhagen).
Normales Gesichtsfeld, gepriift mit einem automatischen Halbkugelperimeter, das mit einer
iiberschwelligen Priifmethodik das Gesichtsfeld bis 70 Grad nach beiden Seiten und bis 30 Grad
nach oben und unten untersucht. Insgesamt sollte das Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens 100
Orten gepriift werden. Alternativ kann eine Priifung mit einem manuellen Perimeter nach
Goldmann mit mindestens vier Priifmarken (z. B. 11I/4, I/4, I/2 und 1I/1) an jeweils mindestens 12
Orten pro Priifmarke erfolgen.
Normales Stereosehen, gepriift mit einem geeigneten Test (z. B. Random-Dot-Teste).

2.2

Augendrztliche Untersuchung

Konnen die Voraussetzungen bei der Untersuchung nach Nr. 2.1 nicht zweifelsfrei festgestellt
werden, ist zusétzlich eine augenérztliche Untersuchung erforderlich. Sind nur die Anforderungen
an das normale Farbensehen nicht erfiillt, ist eine zusétzliche augenirztliche Untersuchung
entbehrlich, wenn das Farbensehen bereits Gegenstand einer fritheren augenérztlichen
Untersuchung war und hierbei die Anforderungen bei nicht normalem Farbensehen nach den
Ziffern 2.2.2 und 2.2.3.2 erfiillt wurden.
Uber die nach Satz 1 erforderliche Untersuchung ist ein Zeugnis gemiB dem Muster dieser Anlage
zu erstellen.
Es miissen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:

22.1

Zentrale Tagessehschirfe

Fehlsichtigkeiten miissen - soweit moglich und vertraglich - korrigiert werden. Dabei diirfen
folgende Sehschirfenwerte nicht unterschritten werden: Sehschérfe des besseren Auges oder
beiddugige Gesamtsehschérfe: 0,8, Sehschérfe des schlechteren Auges: 0,5.
Werden diese Werte nur mit Korrektur erreicht, soll die Sehschérfe ohne Korrektur auf keinem
Auge weniger als 0,05 betragen.
Die Korrektur mit Glisern von mehr als plus 8,0 Dioptrien (sphirisches Aquivalent) ist nicht
zuldssig; dies gilt nicht fiir intraokulare Linsen oder Kontaktlinsen.
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Ubrige Sehfunktionen

Gesichtsfeld:
Normales Gesichtsfeld beider Augen, wenigstens normales binokulares Gesichtsfeld mit einem
horizontalen Durchmesser von mindestens 140 Grad, insbesondere muss das zentrale Gesichtsfeld



bis 30 Grad normal sein. Insgesamt sollte das Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens 100 Orten
gepriift werden. Ergeben sich unklare Defekte oder steht nicht zweifelsfrei fest, dass die
Mindestanforderungen erfiillt werden, so hat eine Nachpriifung an einem manuellen Perimeter nach
Goldmann mit der Marke 111/4 zu erfolgen.
Beweglichkeit:
Ausschluss bei Doppeltsehen im Gebrauchsblickfeld (d. h. 25 Grad Aufblick, 30 Grad Rechts- und
Linksblick, 40 Grad Abblick). Ausschluss bei Schielen ohne konstantes binokulares Einfachsehen.
Farbensehen:
Rotblindheit oder Rotschwiche mit einem Anomalquotienten unter 0,5 unzuldssig bei den Klassen
D, D1, DE, D1E und der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung. Bei den Klassen C, C1, CE und
CI1E geniigt Aufkldrung des Betroffenen {iber die mogliche Gefahrdung.
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Hinsichtlich des Sehvermdgens gelten fiir Inhaber einer bis zum 31. Dezember 1998 erteilten
Fahrerlaubnis folgende Anforderungen (in dieser Gliederungsnummer sind alle Paragraphen ohne
Gesetzesangaben solche der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung):

1
Sehtest

Der Sehtest (§ 9a Abs. 1) ist bestanden, wenn die zentrale Tagessehschérfe mit oder ohne Sehhilfen
mindestens betrigt:

Bei Klassen 1, 1a, 1b, 3,4, 5 bei Klasse 2
0,7/0,7 1,0/1,0
2
Mindestanforderungen an die zentrale Tagessehschérfe und die iibrigen Sehfunktionen (§ 9a Abs. 5)
2.1
Mindestanforderungen an die zentrale Tagessehschirfe

2.1.1

Liegt die zentrale Tagessehschérfe unterhalb der Grenze, bei der der Sehtest noch bestanden ist, so
muss sie durch Sehhilfen so weit wie moglich dem Sehvermdgen des Normalsichtigen angendhert
werden.

2.1.2

Bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis diirfen jedenfalls folgende Werte nicht unterschritten werden:

. . Klassen 1, 1a, 1b, Fahrerlaubnis zur
Bei Bewerbern um die 3, 4,52) Klasse 2 Fahrgastbeforderung
Bei Beiddugigkeit 0,5/0,23) 0,7/0,5 1,0/0,7
Bei Eindugigkeitl) 0,7 ungeeignet ungeeignet

1) Als eindugig gilt auch, wer auf einem Auge eine Sehschérfe von weniger als 0,2 besitzt.

2) Bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis der Klasse 5 geniigt auf dem besseren Auge eine Sehschirfe
von 0,3, wenn die Fahrerlaubnis auf Krankenfahrstiihle beschrénkt wird; Fuinote 3 gilt entsprechend.

3) Eine Sehschérfe von 0,5 auf dem besseren Auge geniigt nur dann, wenn feststeht, dass das
Wahrnehmungsvermdgen des Bewerbers trotz verminderten Sehvermdgens zum sicheren Fiihren eines
Kraftfahrzeugs der beantragten Klasse noch ausreicht.

2.13

Fiir Inhaber einer Fahrerlaubnis reichen abweichend von der Tabelle nach Nummer 2.1.2 folgende



Mindestwerte fiir die zentrale Tagessehschérfe aus, wenn feststeht, dass das Wahrnehmungsvermdgen
des Betroftenen trotz verminderten Sehvermogens zum sicheren Fiihren eines Kraftfahrzeugs der
Klasse/Art noch ausreicht:

Bei Bewerbern um die Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4,5 Klasse 2 Fahrerlaubnis zur

Fahrgastbeforderung
Bei Beiddugigkeit 0,4/0,2 0,7/0,22) 0,7/0,53)
Bei Eindugigkeitl) 0,6 0,7 0,73)

1) siche FuBinote 1 bei Nummer 2.1.2

2) Nachweis ausreichenden Wahrnehmungsvermogens bereits bei Sehschirfe unter 0,5 auf dem
schlechteren Auge erforderlich.

3) Sehschérfe unter 0,5 auf dem schlechteren Auge oder Eindugigkeit nur zuldssig bei Beschrinkung
der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung auf Taxen und Mietwagen.

2.1.4

Die Mindestwerte fiir die zentrale Tagessehschéarfe in der Tabelle nach Nummer 2.1.3 reichen auch aus
fiir

2.14.1

Bewerber um eine Fahrerlaubnis der Klassen 1, 1a, 1b, 3 oder 4, wenn sie bereits Inhaber einer
Fahrerlaubnis sind,

2.14.2

Bewerber, die nach § 14 Abs. 3 die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragen oder die innerhalb der
letzten zwei Jahre vor der Stellung des Antrags eine der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung fiir
Kraftomnibusse entsprechende deutsche Fahrerlaubnis besessen haben,

2.143
Inhaber auslidndischer Fahrerlaubnisse, die nach § 15 die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragen,
2.1.44

Bewerber um eine neue Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung (§ 15¢), wenn seit der
Entziehung, der vorldufigen Entziehung oder der Beschlagnahme des Fiihrerscheins oder einer
sonstigen Maflnahme nach § 94 der Strafprozessordnung nicht mehr als zwei Jahre verstrichen sind.

22
Mindestanforderungen an die {ibrigen Sehfunktionen

2.2.1

Bei Bewerbern und Klasse 2, Fahrerlaubnis

Inhabern der Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4, 5 ur
Fahrgastbeforderung
Gesichtsfeld normales Gesichtsfeld eines Auges oder normale Gesichtsfelder
gleichwertiges beiddugiges Gesichtsfeld beider Augenl)
Beweglichkeit Bei Beiddugigkeit: normale Beweglichkeit
Augenzittern sowie Begleit- und beider Augen;1)

Lahmungsschielen ohne Doppeltsehen im  zeitweises Schielen
zentralen Blickfeld bei Kopfgeradehaltung unzuldssig
zuléssig. Bei Augenzittern darf die

Erkennungszeit fiir die einzelnen Sehzeichen

nicht mehr als eine Sekunde betragen.

Bei Eindugigkeit:



Bei Bewerbern und Klasse 2, Fahrerlaubnis

Inhabern der lasen L {10, 5,49 Fahrgastf)lel;iirderung
Normale Augenbeweglichkeit, kein
Augenzittern.
Stereosehen keine Anforderungen normales Stereosehen?2)
Farbensehen keine Anforderungen Rotblindheit oder

Rotschwéche mit einem

Anomalquotienten unter 0,5
bei Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeforderung:
unzuldssig

bei Klasse 2:
Aufklarung des
Betroffenen iiber die
durch die Stérung des
Farbensehens
mogliche Gefahrdung
ausreichend

1) Bei zuldssiger Eindugigkeit gelten die Mindestanforderungen fiir die Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4, 5.

2) Bei zuldssiger Eindugigkeit: keine Anforderungen.
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Wenn wegen Zweifeln an ausreichendem Sehvermdgen eine augendrztliche Begutachtung stattfindet,
sollte die Untersuchung auch die Ddmmerungssehschérfe und die Blendungsempfindlichkeit
umfassen. Werden dabei Mingel festgestellt, so ist der Betroffene auf die Gefahren durch geminderte
Dammerungssehschirfe und erhohte Blendungsempfindlichkeit beim Fahren in der Dammerung und
in der Nacht hinzuweisen.

Muster
Bescheinigung iber die &drztliche Untersuchung
(Anlage 6 Nr. 2.1 der Fahrerlaubnis-Verordnung)

von Bewerbern um die Erteilung oder Verladngerung einer Fahrerlaubnis der
Klassen C, C1, CE, ClE, D, D1, DE, DlE oder der Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbefdrderung fiir Taxen, Mietwagen, Krankenkraftwagen oder
Personenkraftwagen im Linienverkehr oder bei gewerbsmaligen
Ausflugsfahrten oder Ferienziel-Reisen nach § 12 Abs. 6 und § 48 Abs. 4
Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung

- Vorderseite -

Teil 1 (verbleibt beim Arzt)

1. Angaben iUber den untersuchenden Arzt
Name, Facharztbezeichnung, ggf. Gebiets- oder Zusatzbezeichnung des
Arztes, ggf. Angabe iUber Tatigkeit bei einer Begutachtungsstelle fir
Fahreignung oder idber Stellung als Arzt der Offentlichen Verwaltung,
Anschrift

2. Personalien des Bewerbers
Familienname, VOrNamMeIN: .. v v veeeeneneeenenenenenenenens

Tag der Geburt: ........ccoveeevveeniieeiieeiee
Ort der GEDUIT: ..ooovvvveveieiiiiieeiieeeeeeeeeeeeeeeee
WORNOIT: e

STLrale/HaUsSnUMME T & & vttt ittt ettt e e e e e e e eeeeeeeeeeeannnns



3. Untersuchungsbefund vom ..................
Zentrale Tagessehschédrfe nach DIN 58220 .................

Farbensehen .......cooveveeieeieeiieiiiinn.
GeSIChtSTeld .oovvveveeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Stere0SEhen ..cooeveeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

Aufgrund der oben angefilhrten Untersuchung wurden die Anforderungen
nach Anlage 6 Nr. 2.1 der Fahrerlaubnis-Verordnung

() erreicht, ohne Sehhilfe

() erreicht, mit Sehhilfe

() nicht erreicht

Eine augenadrztliche Zusatzuntersuchung nach Anlage 6 Nr. 2.2 der
Fahrerlaubnis-Verordnung ist erforderlich:
() Ja () nein

- Riickseite -
Teil 1

Anlage 6
(zu den §S 12, 48 Abs. 4 und 5)
Anforderungen an das Sehvermdgen

1.

Klassen A, A1, B, BE,M, S, Lund T
1.1

Sehtest (§ 12 Abs. 2)

Der Sehtest (§ 12 Abs. 2) ist bestanden, wenn die zentrale Tagessehschirfe mit oder ohne Sehhilfen
rpindestens betrdgt: 0,7/0,7.
Uber den Sehtest ist eine Sehtestbescheinigung nach § 12 Abs. 3 zu erstellen.

1.2

Augenirztliche Untersuchung (§ 12 Abs. 5)

Besteht der Bewerber den Sehtest nicht, ist eine augendrztliche Untersuchung erforderlich. Es
miissen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:
1.2.1

Zentrale Tagessehschérfe

Fehlsichtigkeiten miissen - soweit moglich und vertraglich - korrigiert werden.

Dabei diirfen folgende Sehscharfenwerte nicht unterschritten werden:

Bei Beidédugigkeit:

Sehschirfe des besseren Auges oder beiddugige Gesamtsehschirfe: 0,5,

Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,2.

Bei Eindugigkeit (d. h. Sehschirfe des schlechteren Auges unter 0,2): 0,6.
1.2.2

Ubrige Sehfunktionen

Gesichtsfeld: Normales Gesichtsfeld eines Auges oder ein gleichwertiges beiddugiges Gesichtsfeld
mit einem horizontalen Durchmesser von mindestens 120 Grad, insbesondere muss das zentrale
Gesichtsfeld bis 30 Grad normal sein. Insgesamt sollte das Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens
100 Orten gepriift werden. Ergeben sich unklare Defekte oder steht nicht zweifelsfrei fest, dass die
Mindestanforderungen erfiillt werden, so hat eine Nachpriifung an einem manuellen Perimeter nach
Goldmann mit der Marke I11/4 zu erfolgen.

Beweglichkeit: Bei Beiddugigkeit sind Augenzittern sowie Schielen ohne Doppeltsehen in
zentralem Blickfeld bei normaler Kopfhaltung zuléssig.



Doppeltsehen auflerhalb eines zentralen Blickfeldbereichs von 20 Grad im Durchmesser ist
zuldssig.
Bei Eindugigkeit normale Beweglichkeit des funktionstiichtigen Auges.

2.

Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung (§ 12 Abs. 6, §
48 Abs. 4 Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2) Bewerber um die Erteilung oder Verlingerung der Fahrerlaubnis
miissen die nachfolgenden Mindestanforderungen an das Sehvermdogen erfiillen:

2.1

Untersuchung durch einen Augenarzt, einen Arzt mit der Gebietsbezeichnung "Arbeitsmedizin", einen
Arzt mit der Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin", einen Arzt bei einer Begutachtungsstelle fiir
Fahreignung, einen Arzt des Gesundheitsamtes oder einen anderen Arzt der 6ffentlichen Verwaltung.

Uber die Untersuchung ist eine Bescheinigung gemil dem Muster dieser Anlage zu erstellen.
2.1.1

Zentrale Tagessehschirfe

Feststellung unter Einhaltung der DIN 58220, Ausgabe Januar 1997.
Fehlsichtigkeiten miissen - soweit moglich und vertriaglich - korrigiert werden.
Dabei diirfen folgende Sehschirfenwerte nicht unterschritten werden:
Sehschirfe des besseren Auges oder beiddugige Gesamtsehschérfe: 1,0,
Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,8.
Die Korrektur mit Glisern von mehr als plus 8,0 Dioptrien (sphirisches Aquivalent) ist nicht
zuldssig; dies gilt nicht fiir intraokulare Linsen oder Kontaktlinsen.
2.1.2

Ubrige Sehfunktionen

Normales Farbensehen (gepriift mit zwei unterschiedlichen Priiftafeln, beispielsweise Tafeln nach
Ishihara oder Velhagen). Normales Gesichtsfeld, gepriift mit einem automatischen
Halbkugelperimeter, das mit einer iiberschwelligen Priifmethodik das Gesichtsfeld bis 70 Grad
nach beiden Seiten und bis 30 Grad nach oben und unten untersucht. Insgesamt sollte das
Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens 100 Orten gepriift werden. Alternativ kann eine Priifung
mit einem manuellen Perimeter nach Goldmann mit mindestens vier Priifmarken (z. B. 111/4, 1/4, 1/
2, I/1) an jeweils mindestens 12 Orten pro Priifmarke erfolgen.
Normales Stereosehen, gepriift mit einem geeigneten Test (z. B. Random-Dot-Teste).

2.2

Augendrztliche Untersuchung

Konnen die Voraussetzungen bei der Untersuchung nach Nr. 2.1 nicht zweifelsfrei festgestellt
werden, ist zusétzlich eine augendrztliche Untersuchung erforderlich.
Sind nur die Anforderungen an das normale Farbensehen nicht erfiillt, ist eine zusétzliche
augenarztliche Untersuchung entbehrlich, wenn das Farbensehen bereits Gegenstand einer fritheren
augendrztlichen Untersuchung war und hierbei die Anforderungen bei nicht normalem Farbensehen
nach den Ziffern 2.2.2 und 2.2.3.2 erfiillt wurden.
Uber die nach Satz 1 erforderliche Untersuchung ist ein Zeugnis gemiB dem Muster dieser Anlage
zu erstellen.
Es miissen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:

22.1

Zentrale Tagessehschirfe

Fehlsichtigkeiten miissen - soweit mdglich und vertréglich - korrigiert werden.
Dabei diirfen folgende Werte nicht iiberschritten werden:
Sehschirfe des besseren Auges oder beiddugige Gesamtsehschirfe: 0,8,



Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,5.
Werden diese Werte nur mit Korrektur erreicht, soll die Sehschérfe ohne Korrektur auf keinem
Auge weniger als 0,05 betragen. Die Korrektur mit Glasern von mehr als plus 8,0 Dioptrien
(sphérisches Aquivalent) ist nicht zulissig; dies gilt nicht fiir intraokulare Linsen oder
Kontaktlinsen.

22.2

Ubrige Sehfunktionen

Gesichtsfeld: Normales Gesichtsfeld beider Augen, wenigstens normales binokulares Gesichtsfeld
mit einem horizontalen Durchmesser von mindestens 140 Grad, insbesondere muss das zentrale
Gesichtsfeld bis 30 Grad normal sein. Insgesamt sollte das Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens
100 Orten gepriift werden. Ergeben sich unklare Defekte oder steht nicht zweifelsfrei fest, dass die
Mindestanforderungen erfiillt werden, so hat eine Nachpriifung an einem manuellen Perimeter nach
Goldmann mit der Marke I11/4 zu erfolgen.
Beweglichkeit: Ausschluss bei Doppeltsehen im Gebrauchsblickfeld (d. h. 25 Grad Aufblick, 30
Grad Rechts- und Linksblick, 40 Grad Abblick).
Ausschluss bei Schielen ohne konstantes binokulares Einfachsehen.
Farbensehen: Rotblindheit oder Rotschwiche mit einem Anomalquotienten unter 0,5 unzuléssig bei
den Klassen D, D1, DE, DIE und der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung. Bei den Klassen C,
C1, CE und CI1E geniigt Aufkldrung des Betroffenen tiber die mogliche Gefdhrdung.
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Hinsichtlich des Sehvermdgens gelten fiir Inhaber einer bis zum 31. Dezember 1998 erteilten
Fahrerlaubnis folgende Anforderungen (in dieser Gliederungsnummer sind alle Paragraphen ohne
Gesetzesangaben solche der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung):

1
Sehtest

Der Sehtest (§ 9a Abs. 1) ist bestanden, wenn die zentrale Tagessehschérfe mit oder ohne Sehhilfen
mindestens betrigt:
Bei Klassen 1, 1a, 1b, 3,4, 5 bei Klasse 2

0,7/0,7 1,0/1,0
2

Mindestanforderungen an die zentrale Tagessehschérfe und die iibrigen Sehfunktionen (§ 9a Abs. 5)
2.1

Mindestanforderungen an die zentrale Tagessehschirfe

2.1.1

Liegt die zentrale Tagessehschérfe unterhalb der Grenze, bei der der Sehtest noch bestanden ist, so
muss sie durch Sehhilfen so weit wie moglich dem Sehvermdgen des Normalsichtigen angendhert
werden.

2.1.2

Bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis diirfen jedenfalls folgende Werte nicht unterschritten werden:

Bei Bewerbern um die Klassen 1, 1a, 1b,3, 4, 52) Klasse 2 Fahrerlaubnis zur

Fahrgastbeforderung
Bei Beiddugigkeit 0,5/0,23) 0,7/0,5 1,0/0,7
Bei Eindugigkeitl) 0,7 ungeeignet ungeeignet

1) Als eindugig gilt auch, wer auf einem Auge eine Sehschérfe von weniger als 0,2 besitzt.



2) Bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis der Klasse 5 geniigt auf dem besseren Auge eine Sehschérfe
von 0,3, wenn die Fahrerlaubnis auf Krankenfahrstiihle beschriankt wird; FuBBnote 3 gilt entsprechend.

2.13

Fiir Inhaber einer Fahrerlaubnis reichen abweichend von der Tabelle nach Nummer 2.1.2 folgende
Mindestwerte fiir die zentrale Tagessehschérfe aus, wenn feststeht, dass das Wahrnehmungsvermdgen
des Betroftenen trotz verminderten Sehvermogens zum sicheren Fiihren eines Kraftfahrzeugs der
Klasse/Art noch ausreicht:

Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeforderung
Bei Beiddugigkeit 0,4/0,2 0,7/0,22) 0,7/0,53)

Bei Eindugigkeitl) 0,6 0,7 0,73)
1) siche FuBinote 1 bei Nummer 2.1.2

Bei Bewerbern um die  Klassen 1, 1a, 1b, 3,4, 5 Klasse 2

2) Nachweis ausreichenden Wahrnehmungsvermogens bereits bei Sehschirfe unter 0,5 auf dem
schlechteren Auge erforderlich.

3) Sehschérfe unter 0,5 auf dem schlechteren Auge oder Eindugigkeit nur zuldssig bei Beschrinkung
der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung auf Taxen und Mietwagen.

2.1.4

Die Mindestwerte fiir die zentrale Tagessehschéarfe in der Tabelle nach Nummer 2.1.3 reichen auch aus
fiir
2.14.1

Bewerber um eine Fahrerlaubnis der Klassen 1, 1a, 1b, 3 oder 4, wenn sie bereits Inhaber einer
Fahrerlaubnis sind,

2.14.2

Bewerber, die nach § 14 Abs. 3 die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragen oder die innerhalb der
letzten zwei Jahre vor der Stellung des Antrags eine der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung fiir
Kraftomnibusse entsprechende deutsche Fahrerlaubnis besessen haben,

2.143
Inhaber auslidndischer Fahrerlaubnisse, die nach § 15 die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragen,
2.1.44

Bewerber um eine neue Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung (§ 15¢), wenn seit der
Entziehung, der vorldufigen Entziehung oder der Beschlagnahme des Fiihrerscheins oder einer
sonstigen Maflnahme nach § 94 der Strafprozessordnung nicht mehr als zwei Jahre verstrichen sind.

2.2

Mindestanforderungen an die librigen Sehfunktionen
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Bei Bewerbern und Klasse 2, Fahrerlaubnis zur
Inhabern der Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4, 5 Fahrgastbeforderung
Gesichtsfeld normales Gesichtsfeld eines Auges oder normale Gesichtsfelder beider
gleichwertiges beiddugiges Gesichtsfeld Augen
1)
Beweglichkeit Bei Beiddugigkeit: normale Beweglichkeit beider

Augenzittern sowie Begleit- und Ldhmungs-schielen Augen;l1)
ohne Doppeltsehen im zentralen Blickfeld bei zeitweises Schielen unzuléssig



Bei Bewerbern und
Inhabern der Klassen 1, 1a, 1b, 3,4, 5
Kopfgeradehaltung zulédssig. Bei Augenzittern darf
die Erkennungszeit fiir die einzelnen Sehzeichen
nicht mehr als eine Sekunde betragen.
Bei Eindugigkeit:
Normale Augenbeweglichkeit, kein Augenzittern.
Stereosehen keine Anforderungen

Farbensehen keine Anforderungen

Klasse 2, Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeforderung

normales Stereosehen?2)

Rotblindheit oder Rotschwiche
mit einem Anomalquotienten
unter 0,5
bei Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeforderung:
unzuldssig

bei Klasse 2:

Aufklirung des Betroffenen
tiber die durch die Stérung
des Farbensehens mogliche
Gefahrdung ausreichend

1) Bei zuldssiger Eindugigkeit gelten die Mindestanforderungen fiir die Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4, 5.

2) Bei zuldssiger Eindugigkeit: keine Anforderungen.
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Wenn wegen Zweifeln an ausreichendem Sehvermdgen eine augendrztliche Begutachtung stattfindet,
sollte die Untersuchung auch die Ddmmerungssehschérfe und die Blendungsempfindlichkeit

umfassen. Werden dabei Mingel festgestellt, so ist der Betroffene auf die Gefahren durch geminderte
Dammerungssehschirfe und erhohte Blendungsempfindlichkeit beim Fahren in der Dammerung und

in der Nacht hinzuweisen

Muster

Bescheinigung Uber die arztliche Untersuchung
(Anlage 6 Nr. 2.1 der Fahrerlaubnis-Verordnung)

von Bewerbern um die Erteilung oder Verladngerung einer Fahrerlaubnis der
Klassen C, Cl, CE, ClE, D, D1, DE, Dl1E oder der Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbefdrderung fiir Taxen, Mietwagen, Krankenkraftwagen oder

Personenkraftwagen im Linienverkehr oder bei gewerbsmaBligen

Ausflugsfahrten oder Ferienziel-Reisen nach § 12 Abs. 6 und § 48 Abs. 4

Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung
Teil 2 (dem Bewerber auszuhdndigen)

Name des Arztes, Facharztbezeichnung, ggf. Gebiets- oder

Zusatzbezeichnung des Arztes, ggf. Angabe iUber Tatigkeit bei einer
Begutachtungsstelle fir Fahreignung oder liber Stellung als Arzt der

6ffentlichen Verwaltung, Anschrift

Familienname, Vornamen des Bewerbers: .........oiieeieneennn.

Tag der Geburt: ........ccccvveeiiieniieeeeeiee e
Ort der Geburt: ..........ccoovveiiiiiiiiieieiieeeeeieeeeee
WORNOTE: ..o
Strale/Hausnummer: ............ccccoevveeeeeiinieeeeeinneeeeenee.



Untersuchungsbefund vOm. ... ..ottt ittt ittt teneeneennns uber
- Zentrale Tagessehschdrfe nach DIN 58220

- Farbensehen ........eeeeeeeeeeeeee
- GeSIChESTEld v,
- Stereosehen

Aufgrund der von mir nach Teil I erhobenen Befunde wurden die in Anlage
6 Nr. 2.1 der Fahrerlaubnis-Verordnung geforderten Anforderungen

() erreicht, ohne Sehhilfe
() erreicht, mit Sehhilfe
() nicht erreicht

Eine augendrztliche Zusatzuntersuchung nach Anlage 6 Nr. 2.2 der
Fahrerlaubnis-Verordnung ist erforderlich:
() Ja () nein

Das Zeugnis ist 2 Jahre giiltig.

Die Identitat des Untersuchten wurde gepruft.

Stempel und Unterschrift des Arztes
mit den oben stehenden beruflichen
Angaben

Muster
Zeugnis iber die &rztliche Untersuchung
(Anlage 6 Nr. 2.2 der Fahrerlaubnis-Verordnung)

von Bewerbern um die Erteilung oder Verldngerung einer Fahrerlaubnis der
Klassen C, Cl1, CE, ClE, D, D1, DE, Dl1E oder der Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbefdrderung fir Taxen, Mietwagen, Krankenkraftwagen oder
Personenkraftwagen im Linienverkehr oder bei gewerbsmaRigen
Ausflugsfahrten oder Ferienziel-Reisen nach § 12 Abs. 6 und § 48 Abs. 4
Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung

- Vorderseite -

Teil 1 (verbleibt beim Arzt)

1. Name und Anschrift des Augenarztes
2. Personalien des Bewerbers
Familienname, VOrNaAmMeIN: . v v e v e e eeneeneeneeneeneeneeneeas
Tag der Geburt: ........ccocveevieieeiieeiieeiee
Ort der Geburt: ..........ccoevveeeieeeiieeeieee,
Wohnort: ......c.c.oooeeiiiiiiiiieeee e
StraBe/HaUuSNUIMMET & & v ittt e ettt et e e te et teeeaeseenneeenn
3. Untersuchungsbefund vom ..........c.c0u....
Zentrale Tagessehschédrfe nach DIN 58220 .................
Farbensehen .........cc.ccooovveviiiiciiiieiicce.
Gesichtsfeld ........coooeeeeeiiiiiiieiiieec
Beweglichkeit ..........ccovvvieiiieniieiiiiecne

Aufgrund der oben angefilhrten Untersuchung wurden die Anforderungen
nach Anlage 6 Nr. 2.2 der Fahrerlaubnis-Verordnung

() erreicht, ohne Sehhilfe

() erreicht, mit Sehhilfe

() nicht erreicht

Auflagen/Beschrankungen erforderlich
() nein



0 ja,

- Rickseite -
Teil 1
Anlage 6
(zu den §§ 12, 48 Abs. 4 und 5)
Anforderungen an das Sehvermdgen
1.
Klassen A, A1, B, BE,M, S, Lund T
1.1

Sehtest (§ 12 Abs. 2)

Der Sehtest (§ 12 Abs. 2) ist bestanden, wenn die zentrale Tagessehschirfe mit oder ohne Sehhilfen
rpindestens betrdgt: 0,7/0,7.
Uber den Sehtest ist eine Sehtestbescheinigung nach § 12 Abs. 3 zu erstellen.

1.2

Augenirztliche Untersuchung (§ 12 Abs. 5)

Besteht der Bewerber den Sehtest nicht, ist eine augendrztliche Untersuchung erforderlich. Es
miissen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:
1.2.1

Zentrale Tagessehschérfe

Fehlsichtigkeiten miissen - soweit moglich und vertraglich - korrigiert werden.

Dabei diirfen folgende Sehscharfenwerte nicht unterschritten werden:

Bei Beidédugigkeit:

Sehschirfe des besseren Auges oder beiddugige Gesamtsehschirfe: 0,5,

Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,2.

Bei Eindugigkeit (d. h. Sehschirfe des schlechteren Auges unter 0,2): 0,6.
1.2.2

Ubrige Sehfunktionen

Gesichtsfeld: Normales Gesichtsfeld eines Auges oder ein gleichwertiges beiddugiges Gesichtsfeld
mit einem horizontalen Durchmesser von mindestens 120 Grad, insbesondere muss das zentrale
Gesichtsfeld bis 30 Grad normal sein. Insgesamt sollte das Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens
100 Orten gepriift werden. Ergeben sich unklare Defekte oder steht nicht zweifelsfrei fest, dass die
Mindestanforderungen erfiillt werden, so hat eine Nachpriifung an einem manuellen Perimeter nach
Goldmann mit der Marke I11/4 zu erfolgen.
Beweglichkeit: Bei Beiddugigkeit sind Augenzittern sowie Schielen ohne Doppeltsehen in
zentralem Blickfeld bei normaler Kopfhaltung zuléssig.
Doppeltsehen auBlerhalb eines zentralen Blickfeldbereichs von 20 Grad im Durchmesser ist
zuléssig.
Bei Eindugigkeit normale Beweglichkeit des funktionstiichtigen Auges.

2.

Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung (§ 12 Abs. 6, §
48 Abs. 4 Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2) Bewerber um die Erteilung oder Verlangerung der Fahrerlaubnis
miissen die nachfolgenden Mindestanforderungen an das Sehvermdgen erfiillen:

2.1

Untersuchung durch einen Augenarzt, einen Arzt mit der Gebietsbezeichnung "Arbeitsmedizin", einen
Arzt mit der Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin", einen Arzt bei einer Begutachtungsstelle fiir
Fahreignung, einen Arzt des Gesundheitsamtes oder einen anderen Arzt der 6ffentlichen Verwaltung.



Uber die Untersuchung ist eine Bescheinigung gemifl dem Muster dieser Anlage zu erstellen.
2.1.1

Zentrale Tagessehschérfe

Feststellung unter Einhaltung der DIN 58220, Ausgabe Januar 1997.
Fehlsichtigkeiten miissen - soweit mdglich und vertréglich - korrigiert werden.
Dabei diirfen folgende Sehschéarfenwerte nicht unterschritten werden:
Sehschirfe des besseren Auges oder beiddugige Gesamtsehschirfe: 1,0,
Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,8.
Die Korrektur mit Glisern von mehr als plus 8,0 Dioptrien (sphirisches Aquivalent) ist nicht
zuldssig; dies gilt nicht fiir intraokulare Linsen oder Kontaktlinsen.
2.1.2

Ubrige Sehfunktionen

Normales Farbensehen (gepriift mit zwei unterschiedlichen Priiftafeln, beispielsweise Tafeln nach
Ishihara oder Velhagen). Normales Gesichtsfeld, gepriift mit einem automatischen
Halbkugelperimeter, das mit einer iiberschwelligen Priifmethodik das Gesichtsfeld bis 70 Grad
nach beiden Seiten und bis 30 Grad nach oben und unten untersucht. Insgesamt sollte das
Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens 100 Orten gepriift werden. Alternativ kann eine Priifung
mit einem manuellen Perimeter nach Goldmann mit mindestens vier Priifmarken (z. B. 111/4, 1/4, 1/
2, 1/1) an jeweils mindestens 12 Orten pro Priifmarke erfolgen.
Normales Stereosehen, gepriift mit einem geeigneten Test (z. B. Random-Dot-Teste).
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Augenirztliche Untersuchung

Konnen die Voraussetzungen bei der Untersuchung nach Nr. 2.1 nicht zweifelsfrei festgestellt
werden, ist zusétzlich eine augenirztliche Untersuchung erforderlich.
Sind nur die Anforderungen an das normale Farbensehen nicht erfiillt, ist eine zusétzliche
augendrztliche Untersuchung entbehrlich, wenn das Farbensehen bereits Gegenstand einer fritheren
augenarztlichen Untersuchung war und hierbei die Anforderungen bei nicht normalem Farbensehen
nach den Ziffern 2.2.2 und 2.2.3.2 erfiillt wurden.
Uber die nach Satz 1 erforderliche Untersuchung ist ein Zeugnis gemiB dem Muster dieser Anlage
zu erstellen.
Es miissen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:

22.1

Zentrale Tagessehschérfe

Fehlsichtigkeiten miissen - soweit moglich und vertriaglich - korrigiert werden.
Dabei diirfen folgende Werte nicht iiberschritten werden:
Sehschirfe des besseren Auges oder beiddugige Gesamtsehschérfe: 0,8,
Sehschirfe des schlechteren Auges: 0,5.
Werden diese Werte nur mit Korrektur erreicht, soll die Sehschérfe ohne Korrektur auf keinem
Auge weniger als 0,05 betragen. Die Korrektur mit Glidsern von mehr als plus 8,0 Dioptrien
(sphérisches Aquivalent) ist nicht zulissig; dies gilt nicht fiir intraokulare Linsen oder
Kontaktlinsen.
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Ubrige Sehfunktionen

Gesichtsfeld: Normales Gesichtsfeld beider Augen, wenigstens normales binokulares Gesichtsfeld
mit einem horizontalen Durchmesser von mindestens 140 Grad, insbesondere muss das zentrale
Gesichtsfeld bis 30 Grad normal sein. Insgesamt sollte das Gesichtsfeld jedes Auges an mindestens
100 Orten gepriift werden. Ergeben sich unklare Defekte oder steht nicht zweifelsfrei fest, dass die
Mindestanforderungen erfiillt werden, so hat eine Nachpriifung an einem manuellen Perimeter nach



Goldmann mit der Marke I11/4 zu erfolgen.
Beweglichkeit: Ausschluss bei Doppeltsehen im Gebrauchsblickfeld (d. h. 25 Grad Aufblick, 30
Grad Rechts- und Linksblick, 40 Grad Abblick).
Ausschluss bei Schielen ohne konstantes binokulares Einfachsehen.
Farbensehen: Rotblindheit oder Rotschwiche mit einem Anomalquotienten unter 0,5 unzuléssig bei
den Klassen D, D1, DE, DIE und der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung. Bei den Klassen C,
C1, CE und CI1E geniigt Aufkldrung des Betroffenen tiber die mogliche Gefdhrdung.
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Hinsichtlich des Sehvermdgens gelten fiir Inhaber einer bis zum 31. Dezember 1998 erteilten
Fahrerlaubnis folgende Anforderungen (in dieser Gliederungsnummer sind alle Paragraphen ohne
Gesetzesangaben solche der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung):

1
Sehtest

Der Sehtest (§ 9a Abs. 1) ist bestanden, wenn die zentrale Tagessehschérfe mit oder ohne Sehhilfen
mindestens betrigt:

Bei Klassen 1, 1a, 1b, 3,4, 5 bei Klasse 2
0,7/0,7 1,0/1,0
2

Mindestanforderungen an die zentrale Tagessehschérfe und die iibrigen Sehfunktionen (§ 9a Abs. 5)
2.1

Mindestanforderungen an die zentrale Tagessehschirfe

2.1.1

Liegt die zentrale Tagessehschérfe unterhalb der Grenze, bei der der Sehtest noch bestanden ist, so
muss sie durch Sehhilfen so weit wie moglich dem Sehvermdgen des Normalsichtigen angendhert
werden.

2.1.2

Bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis diirfen jedenfalls folgende Werte nicht unterschritten werden:

Klassen 1, Fahrerlaubnis zur
Bei Bewerbern um die 1a, 1b, Klasse 2 u .. u
Fahrgastbeforderung
3,4,52)
Bei Beidaugigkeit 0,5/0,23)  0,7/0,5 1,0/0,7
Bei Eindugigkeitl) 0,7 ungeeignet ungeeignet

1) Als eindugig gilt auch, wer auf einem Auge eine Sehschérfe von weniger als 0,2 besitzt.

2) Bei Bewerbern um eine Fahrerlaubnis der Klasse 5 geniigt auf dem besseren Auge eine Sehschérfe
von 0,3, wenn die Fahrerlaubnis auf Krankenfahrstiihle beschriankt wird; FuBBnote 3 gilt entsprechend.

3) Eine Sehschérfe von 0,5 auf dem besseren Auge geniigt nur dann, wenn feststeht, dass das
Wahrnehmungsvermogen des Bewerbers trotz verminderten Sehvermdgens zum sicheren Fiihren eines
Kraftfahrzeugs der beantragten Klasse noch ausreicht.

2.1.3

Fiir Inhaber einer Fahrerlaubnis reichen abweichend von der Tabelle nach Nummer 2.1.2 folgende
Mindestwerte fiir die zentrale Tagessehschérfe aus, wenn feststeht, dass das Wahrnehmungsvermdgen
des Betroffenen trotz verminderten Sehvermodgens zum sicheren Fiihren eines Kraftfahrzeugs der
Klasse/Art noch ausreicht:



Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4, Fahrerlaubnis zur

Bei Bewerbern um die Klasse 2

5 Fahrgastbeforderung
Bei Beidaugigkeit 0,4/0,2 0,7/0,22) 0,7/0,53)
Bei Eindugigkeitl) 0,6 0,7 0,73)

1) siche Fufinote 1 bei Nummer 2.1.2

2) Nachweis ausreichenden Wahrnehmungsvermogens bereits bei Sehscharfe unter 0,5 auf dem
schlechteren Auge erforderlich.

3) Sehschérfe unter 0,5 auf dem schlechteren Auge oder Eindugigkeit nur zuldssig bei Beschrankung
der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung auf Taxen und Mietwagen.

2.14

Die Mindestwerte fiir die zentrale Tagessehschérfe in der Tabelle nach Nummer 2.1.3 reichen auch aus
fiir

2.14.1

Bewerber um eine Fahrerlaubnis der Klassen 1, 1a, 1b, 3 oder 4, wenn sie bereits Inhaber einer
Fahrerlaubnis sind,

2.14.2

Bewerber, die nach § 14 Abs. 3 die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragen oder die innerhalb der
letzten zwei Jahre vor der Stellung des Antrags eine der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung fiir
Kraftomnibusse entsprechende deutsche Fahrerlaubnis besessen haben,

2.143
Inhaber auslidndischer Fahrerlaubnisse, die nach § 15 die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragen,
2.1.44

Bewerber um eine neue Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung (§ 15¢), wenn seit der
Entziehung, der vorlaufigen Entziehung oder der Beschlagnahme des Fiihrerscheins oder einer
sonstigen Mallnahme nach § 94 der Strafprozessordnung nicht mehr als zwei Jahre verstrichen sind.

2.2

Mindestanforderungen an die iibrigen Sehfunktionen

2.2.1
Bei Bewerbern und Klasse 2, Fahrerlaubnis
Inhabern der Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4,5 zur
Fahrgastbeforderung
Gesichtsfeld normales Gesichtsfeld eines normale Gesichtsfelder

Auges oder gleichwertiges  beider
beiddugiges Gesichtsfeld Augenl)

Beweglichkeit Bei Beiddugigkeit: normale Beweglichkeit
Augenzittern sowie Begleit- beider
und Lahmungsschielen ohne Augenl) ;
Doppeltsehen im zentralen  zeitweises Schielen
Blickfeld bei unzuléssig
Kopfgeradehaltung zuldssig.
Bei Augenzittern darf die
Erkennungszeit fiir die
einzelnen Sehzeichen nicht



Klasse 2, Fahrerlaubnis
Klassen 1, 1a, 1b, 3,4, 5 zur
Fahrgastbeforderung

Bei Bewerbern und
Inhabern der

mehr als eine Sekunde
betragen.

Bei Eindugigkeit:
Normale
Augenbeweglichkeit, kein
Augenzittern.

Stereosehen keine Anforderungen normales Stereosehen?2)

Farbensehen keine Anforderungen Rotblindheit oder
Rotschwiche mit einem
Anomalquotienten unter
0,5

bei Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeforderung:
unzuldssig

bei Klasse 2:
Auftkldrung des
Betroffenen iiber die
durch die Storung
des Farbensehens
mogliche
Gefahrdung
ausreichend

1) Bei zuldssiger Eindugigkeit gelten die Mindestanforderungen fiir die Klassen 1, 1a, 1b, 3, 4, 5.
2) Bei zuldssiger Eindugigkeit: keine Anforderungen.
2.2.2

Wenn wegen Zweifeln an ausreichendem Sehvermdgen eine augenédrztliche Begutachtung stattfindet,
sollte die Untersuchung auch die Ddmmerungssehschérfe und die Blendungsempfindlichkeit
umfassen. Werden dabei Mingel festgestellt, so ist der Betroffene auf die Gefahren durch geminderte
Dammerungssehschirfe und erhdhte Blendungsempfindlichkeit beim Fahren in der Dammerung und
in der Nacht hinzuweisen.

Muster Zeugnis iiber die augenérztliche Untersuchung des Sehvermdgens (Anlage 6 Nr. 2.2 der
Fahrerlaubnis-Verordnung) von Bewerbern um die Erteilung oder Verlingerung einer Fahrerlaubnis der
Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E oder der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeférderung fiir Taxen,
Mietwagen, Krankenkraftwagen oder Personenkraftwagen im Linienverkehr oder bei gewerbsméaBigen
Ausflugsfahrten oder Ferienziel-Reisen nach § 12 Abs. 6 und § 48 Abs. 4 Nr. 4 und Abs. 5 Nr. 2 der
Fahrerlaubnis-Verordnung

Teil 2 (dem Bewerber auszuhindigen)

Name des Augenarztes, Anschrift Familienname, Vornamen des Bewerbers: ..........c.ccccceeennnnnee.

Tag der Geburt: ........cccceevieriienieeieeiecieee e Ort der GebUrt: .........occvvevieiiiieiieeiieieere e
WORNOTL: ..o StralBe/Hausnummer: ..........cccceeeeveeeeieeeiieeeeiee e
Untersuchungsbefund vom ...........ccccccveeiieniennnnnn. tiber - Zentrale Tagessehschérfe nach DIN

58220 oo - Farbensehen ..o -

Gesichtsfeld .......cccooevevieiiieiieiiieieeeee - Beweglichkeit ........ccccceevieviiiniiiiiiieeieee,

Aufgrund der von mir nach Teil 1 erhobenen Befunde wurde die in Anlage 6 Nr. 2.2 der Fahrerlaubnis-



Verordnung geforderten Anforderungen

() erreicht, ohne Sehhilfe () erreicht, mit Sehhilfe () nicht erreicht
Auflagen/Beschriankungen erforderlich () nein () ja, .....cccocceeveeeiienieiiienieeieeieee
_Das Zeugnis ist 2 Jahre giiltig.

_Die Identitit des Untersuchten wurde gepriift.

........................ ,den ......ccccoeevieeiieeieennee...n. Stempel und Unterschrift des Augenarztes



	Anlage 6 (zu den §§ 12, 48 Abs. 4 und 5)
Anforderungen an das Sehvermögen

